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1. Dem Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege (Tel.: 0251/591-8801) oder

der Stadt als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde,

aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)

unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15 und 16

DSchG). Dem Amt für Bodendenkmalpflege oder seinen Beauftragten ist das Betreten der

betroffenen Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu

können (§ 19 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen

frei zu halten. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) dem Amt für

Bodendenkmalpflege, An den Speichern 7, 48157 Münster, schriftlich mitzuteilen.

2. Wenn sich bei Tiefbauarbeiten etc. der Verdacht auf Kampfmittelvorkommen ergibt, ist die Arbeit

sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen.

3. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG ist eine Baufeldeinrichtung auf

die Zeit zwischen 1. Oktober und 28. Februar zu beschränken.

4. Der Planung zugrunde liegende rechtliche Regelwerke (z. B. DIN-Normen, VDI-Richtlinien)

können im Zusammenhang mit der Einsichtnahme in die Verfahrensunterlagen bei der Verwaltung

eingesehen werden.

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat am .................. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung dieses

Bebauungsplanes beschlossen.

Ladbergen, den ..................

......................... .........................

Bürgermeister Schriftführer

Dieser Plan einschließlich Begründung hat gemäß § 3 (2) BauGB laut Bekanntmachung in der Zeit

vom .................. bis einschließlich ..................öffentlich ausgelegen.

Ladbergen, den ..................

.........................

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan wurde vom Rat der Gemeinde Ladbergen am .................. gem. § 10 (1)

BauGB als Satzung beschlossen.

Ladbergen, den ..................

......................... .........................

Bürgermeister Schriftführer

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB am .................. ist dieser

Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden.

Ladbergen, den ..................

.........................

Bürgermeister

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der Darstellung des Liegenschaftskatasters

zum Stichtag vom 23.05.2018 übereinstimmt und die Feststellung der Planung geometrisch

eindeutig ist.

Die Darstellung der Katastergrundlage kann außerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplanes unvollständig sein.

(gemäß § 9 (1)-(7) BauGB und BauNVO in Verbindung mit § 9 a BauGB) 

FESTSETZUNGEN gemäß Planzeichenverordnung HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE
ÜBERNAHMEN

VERFAHRENSVERMERKE

Textliche Festsetzungen  (gemäß § 9 BauGB, BauNVO) 

Osnabrück, 19.12.2018
Proj. Nr. 17 126 011

"Erholungsgebiet Waldsee"
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Gemeinde Ladbergen

Bebauungsplan Nr. 114a  "Erholungsgebiet Waldsee"
GEMEINDE LADBERGEN

FESTSETZUNGEN

RECHTSGRUNDLAGEN

- 2. Änderung

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Sonstige Planzeichen

- 2. Änderung

Sondergebiete, die der Erholung dienen

(§ 10 BauNVO)

Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder

Abgrenzungen des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Grünfläche (privat)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Erhaltung Bäume

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

SO

GR 1000m²

Geltungsbereich des Ursprungsbebauungsplanes

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (private Hauptfahrwege/

(§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)                                Hauptfußwege)

o

Offene Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Grundlagen des Bebauungsplanes sind:

· Die §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634)  in der zuletzt geänderten Fassung

· In Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV.

NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) in der zuletzt

geänderten Fassung

· Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) in der zuletzt

geänderten Fassung

· Die Planzeichenverordnung in der Neufassung vom 18.12.1990 (BGBl. I, 1991, S. 58) in der

zuletzt geänderten Fassung

· Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW) in

der Fassung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 411 bis 458) in der zuletzt geänderten Fassung.

Entwurf

Kartenunterlage: Deutsche Grundkarte M. 1:5.000 - Land NRW (2018)

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

2. Änderung

1. vereinfachte Änderung

1. In dem Sondergebiet „Ferienhausgebiet" (SO 5) sind folgende Nutzungen mit den durch die

Nutzung verursachten Nebenanlagen zulässig:

- Sanitäranlagen

- Anlagen für sportliche Zwecke

- ein Wohngebäude für den Platzwart/ Betriebsleiter

(§ 10 (1), (2), (4) BauNVO)

2. In dem Sondergebiet „Ferienhausgebiet" (SO 6) sind folgende Nutzungen mit den durch die

Nutzung verursachten Nebenanlagen zulässig:

- Ferienhäuser, die dem Zweck der Erholung und dem touristisch genutzten ferienmäßigen

Wohnen mit einer Grundfläche von max. 65 m² und einer Gesamthöhe von max. 4,0 m dienen

- zu den Ferienhäusern zugeordnete überdachte Freisitze (oder Terrassen) mit zusätzlich

max. 20 m²  Grundfläche

- Sanitäranlagen

- Anlagen für sportliche Zwecke

(§ 10 (1), (2), (4) BauNVO)

3. In dem Sondergebiet „Wochenendplatzgebiet" (SO 7) sind folgende Nutzungen mit den durch

die Nutzung verursachten Nebenanlagen zulässig:

- Plätze, die (ständig oder wiederkehrend während bestimmter Zeiten des Jahres) zum

Aufstellen oder Errichten von Wochenendhäusern (auch nicht jederzeit ortsveränderlich

aufgestellte Wohnwagen und Mobilheime) mit einer Grundfläche von max. 50 m² und einer

Gesamthöhe von max. 3,5m dienen und eine Aufstellplatzgröße von mind. 100 m² aufweisen

- zu den Wochenendhäusern zugeordnete überdachte Freisitze (oder Vorzelte) mit zusätzlich

max. 10 m²  Grundfläche

- Sanitäranlagen

- Anlagen für sportliche Zwecke

(§ 10 (1), (2), (3) BauNVO)

4. Kfz-Stellplatzanlagen sind mit je einem großkronigen, heimischen Laubbaum pro angefangener

4 Stellplätze zu begrünen.

(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

5. Die im Bereich baulicher Anlagen auftretenden Niederschlagswässer sind in vollem Umfang

zurückzuhalten und zu versickern.

(§ 9 (1) Nr. 14 BauGB i. V. m. § 44 LWG)

6. Die mit Pflanzgeboten versehenen Flächen sind mit heimischen und standortgerechten

Gehölzen mit mindestens einer Pflanze pro 1,5 m² zu versehen und dauerhaft zu pflegen.

(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

FESTSETZUNGEN   (gemäß  BauO NRW)  
1. Die Oberkante Erdgeschossfertigfußboden darf max. 0,5 m über der natürlichen

Geländeoberkante liegen. Die festgesetzten Firsthöhen bemessen sich ebenfalls nach der

natürlichen Geländeoberkante.

(§ 86 (1) Nr. 1 BauO NRW)

2. In den max. eingeschossig bebaubaren SO 6 - Gebieten sind als Außenwandmaterialien nur

Holzbaustoffe in ihrer natürlichen Farbgebung oder in braunen Farben zulässig.

Die Dacheindeckung hat mit Pfannen in roter Farbe und unter Ausschluss hochglänzender

Materialien zu erfolgen.

(§ 86 (1) Nr. 1 BauO NRW)

FH Firsthöhe in Meter über GOK

Zahl der Vollgeschosse (maximal)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

I

Grundflächenzahl (GRZ)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,4

0,8

Geschossflächenzahl (GFZ)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

E

Nur Einzelhäuser zulässig

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Sportplatz (Tennisanlage)

Spielplatz

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von

Gewässern

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und

Gemeinschaftsanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Stellplätze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

St

Mit Leitungsrechten zugunsten der Versorgungsträger zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Kennzeichnung des Geltungsbereiches der 2. Änderung

Gebäude nachrichtliche Übernahme

Schallschutzklasse für die Außenbauteile ortsfester baulicher Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

S2

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Wallhecke)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
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